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Erste Bürgermeisterin Angelika Leitermann eröffnet um 19.00 Uhr die öffentliche Sitzung des 
Gemeinderates, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschluss-
fähigkeit des Gemeinderates fest. 
 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 

1 Gelegenheit zum Vorbringen von Bürgeranliegen und -anträgen 

 
- k e i n e - 

 
 

2 Genehmigung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung am 18. Novem-
ber 2020 
 

Die Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung am 18. November 2020 war den Ge-
meinderatsmitgliedern bereits mit E-Mail übermittelt worden. Einwendungen werden nicht er-
hoben. Damit gilt die Niederschrift für diesen Teil nach § 27 Abs. 1 Satz 3 der Geschäftsord-
nung als genehmigt. 
 
 

3 ILE Zellertal; Präsentation des mit der Umsetzungsbegleitung beauftragten Büros 
Identität & Image Coaching AG aus Eggenfelden 
 

Die Inhaber des Büros Identität & Image Coaching AG aus Eggenfelden, Frau Stephanie 
Pettrich und Herr Wolfgang Grubwinkler, stellen ihr Büro vor und erläutern vor allem das 
aktuelle "Regionalbudget", ein Förderprogramm, das die Umsetzung von Kleinprojekten im 
ländlichen Raum unterstützt und vom Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) Niederbayern 
betreut wird. GR Robert Trum möchte wissen, ob Identität & Image auch bei der Umsetzung 
der Projekte mitwirkt. GR Josef Nürnberger erkundigt sich nach den Vergabemodalitäten für 
die Projekte und wer für die Besetzung des Entscheidungsgremiums verantwortlich zeichnet. 
Frau Pettrich erklärt, dass ihr Büro nur das Förderverfahren begleite und die Öffentlichkeits-
arbeit hierfür übernehme sowie die Umsetzung weiterer ILE-Projekte manage. Die Realisie-
rung der Projekte beim Regionalbudget obliege den jeweiligen Projektträgern bzw. Antrag-
stellern. Frau Pettrich führt weiter aus, dass die Vergabe der Projekte sich nach den vom 
ALE Niederbayern vorgegebenen Kriterien richte, was auch für das Entscheidungsgremium 
gelte, dessen Besetzung durch die ILE-Gemeinden vorgenommen wurde. Die Präsentation 
ist dieser Niederschrift als Anlage 1 beigefügt. 
 
 

4 Behandlung von Bauanträgen  

 
4.1 Leidl Arno, Waldsiedlung 16, Arnbruck 

Errichtung einer Traktor- und Ladergarage nach Teilabbruch auf Fl.Nr. 180/5, Gemar-
kung Arnbruck 
 

Das gemeindliche Einvernehmen zu diesem Bauvorhaben wird erteilt. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0 
 
 

4.2 Wieser Josef, Hötzelsried 9 a, Arnbruck 
Neubau einer Halle als Lastwagenunterstand auf Fl.Nr. 824/1, Gemarkung Arnbruck 
 

Das gemeindliche Einvernehmen zu diesem Bauvorhaben (neue Bezeichnung. Neubau einer 
Unterstellhalle für Holztransport- und Forstmaschinen auf Fl.Nr. 824 und Fl.Nr. 824/1 (beide 
Gemarkung Arnbruck)) wird erteilt und die Erteilung der notwendigen Befreiungen von den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes GE "Am Flugplatz – Erweiterung 1" befürwortet. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0 
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4.3 Achatz Stefan, Exenbach 1, Arnbruck 
Sanierung und Umbau des denkmalgeschützten Austragshauses auf Fl.Nr. 518, Ge-
markung Arnbruck 
 

Das gemeindliche Einvernehmen zu diesem Bauvorhaben wird erteilt. 
 

GR Stefan Achatz nimmt wegen persönlicher Beteiligung nach Art. 49 Abs. 1 Gemeindeord-
nung (GO) an Beratung und Abstimmung nicht teil. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 10  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 1 
 
 

5 Flächennutzungsplan Arnbruck; Änderung mit Deckblatt Nr. 21 (Bereiche Hochfelder, 
Kirchenfelder und Marienkapelle) 
 

Die eingegangenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange sowie die Einwände der 
betroffenen Bürger waren den Gemeinderatsmitgliedern bereits vor der Sitzung zur Verfü-
gung gestellt worden. Ein Einzelnen ergehen folgende Beschlussfassungen: 
 

5.1 Behandlung der im Beteiligungsverfahren vorgebrachten Bedenken und Anregungen 
 

Regierung von Niederbayern, Höhere Landesplanungsbehörde 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde Arnbruck setzt sich mit dem 
Thema der Innenentwicklung seit einiger Zeit intensiv auseinander und hat auch eine Unter-
suchung vorhandener Entwicklungspotentiale vorgenommen. Die noch nachzuweisenden 
Unterlagen werden im Rahmen der Entwurfsplanung eingearbeitet. Neben der frühzeitigen 
Beteiligung der Fachstellen wurde natürlich auch die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
durchgeführt. Die Gemeinde wollte dieses Instrument nutzen, um neben den fachlichen Stel-
lungnahmen auch die Bewertung bzw. Rückmeldung der Bevölkerung hinsichtlich möglicher 
Standorte zu erhalten. Die Akzeptanz in der Bevölkerung für eine Neuausweisung ist wichtig 
für eine erfolgreiche Entwicklung eines Baugebietes, zumal die Gemeinde die Neuauswei-
sung vorrangig für junge, ortsansässige Familien anbieten möchte, die auch langfristig ihren 
Wohnort in Arnbruck sehen. Darüber hinaus ist diese Akzeptanz, die durch eine möglichst 
transparente Standortsuche unter frühzeitiger Einbindung der Bevölkerung entsteht wichtig, 
da eine Neuausweisung eventuell mit einer Rücknahme an anderer Stelle einhergeht. Ziel 
der Gemeinde ist die bedarfsgerechte Ausweisung von Wohnbauflächen, welche im Entwurf 
weiter ausgearbeitet wurde. Dabei erfolgte an allen drei Standorten eine massive Reduzie-
rung des im Vorentwurf geprüften Umfangs. In der im Entwurf ausgearbeiteten Begründung 
werden die Ziele der Gemeinde erläutert. Die Förderung und Unterstützung von Familien ist 
der Gemeinde Arnbruck besonders wichtig, wobei in diesem Zusammenhang Familie als eine 
Folge von Generationen verstanden wird, die stark miteinander verbunden sind und fürei-
nander sorgen. Diese Definition verdeutlicht, dass es der Gemeinde Arnbruck bei der Bereit-
stellung von Wohnbauflächen nicht vorrangig um den „anonymen“ Bevölkerungszuwachs 
geht. Sie möchte aus den positiven Erhebungen heraus, den ortsansässigen, jungen Men-
schen die Möglichkeit geben, vor Ort zu bleiben und eventuell eine Familie zu gründen. Aus 
diesem Grund hat sich die Gemeinde auch gegen ein großes Baugebiet entschieden, son-
dern möchte vielmehr im Ort verteilte, kleinere Gebietsausweisungen umsetzen. Dadurch 
kann gewährleistet werden, dass die gewachsenen Strukturen behutsam erweitert werden 
und es nicht zu einem großen, anonymen Neubaugebiet kommt. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0   
 
Regierung von Niederbayern, Gewerbeaufsichtsamt 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0   
 
Regierung von Oberbayern, Luftamt Südbayern 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0   
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Landratsamt Regen, Kreisbaumeister 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Die Gemeinde Arnbruck setzt sich mit dem Thema der Innenentwicklung seit einiger Zeit 
intensiv auseinander und hat auch eine Untersuchung vorhandener Entwicklungspotentiale 
vorgenommen. Die noch nachzuweisenden Unterlagen werden im Rahmen der Entwurfspla-
nung eingearbeitet. Neben der frühzeitigen Beteiligung der Fachstellen wurde natürlich auch 
die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt. Die Gemeinde wollte dieses Instru-
ment nutzen, um neben den fachlichen Stellungnahmen auch die Bewertung bzw. Rückmel-
dung der Bevölkerung hinsichtlich möglicher Standorte zu erhalten. Die Akzeptanz in der 
Bevölkerung für eine Neuausweisung ist wichtig für eine erfolgreiche Entwicklung eines Bau-
gebietes, zumal die Gemeinde die Neuausweisung vorrangig für junge, ortsansässige Fami-
lien anbieten möchte, die auch langfristig ihren Wohnort in Arnbruck sehen. Darüber hinaus 
ist diese Akzeptanz, die durch eine möglichst transparente Standortsuche unter frühzeitiger 
Einbindung der Bevölkerung entsteht wichtig, da eine Neuausweisung eventuell mit einer 
Rücknahme an anderer Stelle einhergeht. Ziel der Gemeinde ist die bedarfsgerechte Aus-
weisung von Wohnbauflächen, welche im Entwurf konkretisiert wurde. Dabei erfolgte an allen 
drei Standorten eine massive Reduzierung des im Vorentwurf geprüften Umfangs. In der im 
Entwurf ausgearbeiteten Begründung werden die Ziele der Gemeinde erläutert. Die Förde-
rung und Unterstützung von Familien ist der Gemeinde Arnbruck besonders wichtig, wobei 
in diesem Zusammenhang Familie als eine Folge von Generationen verstanden wird, die 
stark miteinander verbunden sind und füreinander sorgen. Diese Definition verdeutlicht, dass 
es der Gemeinde Arnbruck bei der Bereitstellung von Wohnbauflächen nicht vorrangig um 
den „anonymen“ Bevölkerungszuwachs geht. Sie möchte aus den positiven Erhebungen her-
aus, den ortsansässigen, jungen Menschen die Möglichkeit geben, vor Ort zu bleiben und 
eventuell eine Familie zu gründen. Aus diesem Grund hat sich die Gemeinde auch gegen ein 
großes Baugebiet entschieden, sondern möchte vielmehr im Ort verteilte, kleinere Gebiets-
ausweisungen umsetzen. Dadurch kann gewährleistet werden, dass die gewachsenen Struk-
turen behutsam erweitert werden und es nicht zu einem großen, anonymen Neubaugebiet 
kommt. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0   
 
Landratsamt Regen, Untere Naturschutzbehörde 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der Entwurfsplanung wird der 
Umweltbericht ausgearbeitet. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0   
 
Landratsamt Regen, Technischer Umweltschutz 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Standort 3 (Sportgelände) wird bis auf 
einen kleinen Teilbereich aus den weiteren Betrachtungen herausgenommen. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0   
 
Landratsamt Regen – Gesundheitsamt 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0   
 
Brandschutzdienststelle Landkreis Regen, Kreisbrandmeister 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und findet in den weiterführenden Planun-
gen Beachtung. Auf Flächennutzungsplanebene werden die vorgetragenen Belange auf-
grund des Detailierungsgrades nicht im Detail berücksichtigt. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0   
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Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Regen 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Auf Flächennutzungsplanebene wird der 
Hinweis bzgl. der erforderlichen Grenzabstände aufgrund des Detailierungsgrades nicht im 
Detail berücksichtigt. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0   
 
Amt für Ländliche Entwicklung Niederbayern 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0   
 
Staatliches Bauamt Passau 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Standort 2 wurde im Rahmen der Entwurf-
splanung stark reduziert. Teilfläche 1 entfällt komplett, so dass die angesprochene Proble-
matik hinsichtlich Badstraße nicht zu tragen kommt. Ebenso wird auf die Einmündung Müh-
lenriegelweges verzichtet. Dies wird aufgrund der verkleinerten Fläche für nicht notwendig 
erachtet. D.h. an dem Wendehammer am Ende des Mühlriegelweges, wie auf F-Planebene 
dargestellt wird festgehalten. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0   
 
Wasserwirtschaftsamt Deggendorf 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0   
 
Gemeinde Arrach 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0   
 
Zweckverband Abfallwirtschaft (ZAW) Donau-Wald, Außernzell 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Auf Flächennutzungsplanebene finden die 
Hinweise aufgrund des Detailierungsgrades nicht im Detail Berücksichtigung. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0   
 
Regionaler Planungsverband Donau-Wald, Straubing 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Die Gemeinde Arnbruck setzt sich mit dem Thema der Innenentwicklung seit einiger Zeit 
intensiv auseinander und hat auch eine Untersuchung vorhandener Entwicklungspotentiale 
vorgenommen. Die noch nachzuweisenden Unterlagen werden im Rahmen der Entwurfspla-
nung eingearbeitet. Neben der frühzeitigen Beteiligung der Fachstellen wurde natürlich auch 
die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt. Die Gemeinde wollte dieses Instru-
ment nutzen, um neben den fachlichen Stellungnahmen auch die Bewertung bzw. Rückmel-
dung der Bevölkerung hinsichtlich möglicher Standorte zu erhalten. Die Akzeptanz in der 
Bevölkerung für eine Neuausweisung ist wichtig für eine erfolgreiche Entwicklung eines Bau-
gebietes, zumal die Gemeinde die Neuausweisung vorrangig für junge, ortsansässige Fami-
lien anbieten möchte, die auch langfristig ihren Wohnort in Arnbruck sehen. Darüber hinaus 
ist diese Akzeptanz, die durch eine möglichst transparente Standortsuche unter frühzeitiger 
Einbindung der Bevölkerung entsteht wichtig, da eine Neuausweisung eventuell mit einer 
Rücknahme an anderer Stelle einhergeht. Ziel der Gemeinde ist die bedarfsgerechte Aus-
weisung von Wohnbauflächen, welche im Entwurf konkretisiert wurde. Dabei erfolgte an allen 
drei Standorten eine massive Reduzierung des im Vorentwurf geprüften Umfangs. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0   
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Industrie- und Handelskammer (IHK) für Niederbayern, Passau 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0   
 
Gerhard und Erna Nehl, Wetterfeldstraße 1, Arnbruck 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Neben der frühzeitigen Beteiligung der Fachstellen wurde natürlich auch die frühzeitige Öf-
fentlichkeitsbeteiligung durchgeführt. Die Gemeinde wollte dieses Instrument nutzen, um ne-
ben den fachlichen Stellungnahmen auch die Bewertung bzw. Rückmeldung der Bevölke-
rung hinsichtlich möglicher Standorte zu erhalten. Die Akzeptanz in der Bevölkerung für eine 
Neuausweisung ist wichtig für eine erfolgreiche Entwicklung eines Baugebietes, zumal die 
Gemeinde die Neuausweisung vorrangig für junge, ortsansässige Familien anbieten möchte, 
die auch langfristig ihren Wohnort in Arnbruck sehen. Darüber hinaus ist diese Akzeptanz, 
die durch eine möglichst transparente Standortsuche unter frühzeitiger Einbindung der Be-
völkerung entsteht wichtig, da eine Neuausweisung eventuell mit einer Rücknahme an an-
derer Stelle einhergeht. Ziel der Gemeinde ist die bedarfsgerechte Ausweisung von Wohn-
bauflächen, welche im Entwurf konkretisiert wurde. Dabei erfolgte an allen drei Standorten 
eine massive Reduzierung des im Vorentwurf geprüften Umfangs. D.h. am Standort Marien-
kapelle soll lediglich ein kleiner Erweiterungsbereich geschaffen werden, der ca. 13 Parzellen 
ermöglicht. Die angesprochene Zuwegung über den Feldweg wird dabei nicht mehr verfolgt, 
da man sich auf den südlichen Teilbereich konzentriert, der eine Anbindung über den Lär-
chenweg erhalten soll. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0   
 
Dr. med. Wolfgang Schiechtl, Fichtenweg 4, 93471 Arnbruck 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Neben der frühzeitigen Beteiligung der 
Fachstellen wurde natürlich auch die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt. Die 
Gemeinde wollte dieses Instrument nutzen, um neben den fachlichen Stellungnahmen auch 
die Bewertung bzw. Rückmeldung der Bevölkerung hinsichtlich möglicher Standorte zu er-
halten. Die Akzeptanz in der Bevölkerung für eine Neuausweisung ist wichtig für eine erfolg-
reiche Entwicklung eines Baugebietes, zumal die Gemeinde die Neuausweisung vorrangig 
für junge, ortsansässige Familien anbieten möchte, die auch langfristig ihren Wohnort in Arn-
bruck sehen. Darüber hinaus ist diese Akzeptanz, die durch eine möglichst transparente 
Standortsuche unter frühzeitiger Einbindung der Bevölkerung entsteht wichtig, da eine Neu-
ausweisung eventuell mit einer Rücknahme an anderer Stelle einhergeht. Ziel der Gemeinde 
ist die bedarfsgerechte Ausweisung von Wohnbauflächen, welche im Entwurf konkretisiert 
wurde. Dabei erfolgte an allen drei Standorten eine massive Reduzierung des im Vorentwurf 
geprüften Umfangs. D.h. am Standort Marienkapelle soll lediglich ein kleiner Erweiterungs-
bereich geschaffen werden, der ca. 13 Parzellen ermöglichen soll. Die angesprochenen Flur-
stücke werden nicht Bestandteil einer weiterführenden Planung. In diesem Zusammenhang 
wird darauf hingewiesen, dass der Detailierungsgrad aufgrund der Maßstäblichkeit 
(M1/5000) keine parzellenscharfe Darstellung ermöglicht.  In der darauf aufbauenden Be-
bauungsplanebene wird die parzellenschärfe erst erreicht. In der im Entwurf ausgearbeiteten 
Begründung werden die Ziele der Gemeinde erläutert. Die Förderung und Unterstützung von 
Familien ist der Gemeinde Arnbruck besonders wichtig, wobei in diesem Zusammenhang 
Familie als eine Folge von Generationen verstanden wird, die stark miteinander verbunden 
sind und füreinander sorgen. Diese Definition verdeutlicht, dass es der Gemeinde Arnbruck 
bei der Bereitstellung von Wohnbauflächen nicht vorrangig um den „anonymen“ Bevölke-
rungszuwachs geht. Sie möchte aus den positiven Erhebungen heraus, den ortsansässigen, 
jungen Menschen die Möglichkeit geben, vor Ort zu bleiben und eventuell eine Familie zu 
gründen. Aus diesem Grund hat sich die Gemeinde auch gegen ein großes Baugebiet ent-
schieden, sondern möchte vielmehr im Ort verteilte, kleinere Gebietsausweisungen umset-
zen. Dadurch kann gewährleistet werden, dass die gewachsenen Strukturen behutsam er-
weitert werden und es nicht zu einem großen, anonymen Neubaugebiet kommt. In der wei-
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teren Ausarbeitung der Deckblattänderung werden dabei auch alle naturschutzfachlichen Be-
lange im Rahmen eines Umweltberichtes berücksichtigt. Eine naturschutzfachliche Be-
standsaufnahme geht mit einer überschlägigen Eingriffsbilanzierung damit einher. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0   
 
Erich und Gisela Schötz, Fichtenweg 10, Arnbruck 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Neben der frühzeitigen Beteiligung der 
Fachstellen wurde natürlich auch die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt. Die 
Gemeinde wollte dieses Instrument nutzen, um neben den fachlichen Stellungnahmen auch 
die Bewertung bzw. Rückmeldung der Bevölkerung hinsichtlich möglicher Standorte zu er-
halten. Die Akzeptanz in der Bevölkerung für eine Neuausweisung ist wichtig für eine erfolg-
reiche Entwicklung eines Baugebietes, zumal die Gemeinde die Neuausweisung vorrangig 
für junge, ortsansässige Familien anbieten möchte, die auch langfristig ihren Wohnort in Arn-
bruck sehen. Darüber hinaus ist diese Akzeptanz, die durch eine möglichst transparente 
Standortsuche unter frühzeitiger Einbindung der Bevölkerung entsteht wichtig, da eine Neu-
ausweisung eventuell mit einer Rücknahme an anderer Stelle einhergeht. Ziel der Gemeinde 
ist die bedarfsgerechte Ausweisung von Wohnbauflächen, welche im Entwurf konkretisiert 
wurde. Dabei erfolgte an allen drei Standorten eine massive Reduzierung des im Vorentwurf 
geprüften Umfangs. D.h. am Standort Marienkapelle soll lediglich ein kleiner Erweiterungs-
bereich geschaffen werden, der ca. 13 Parzellen ermöglichen soll. Das angesprochene Flur-
stück wird nicht Bestandteil einer weiterführenden Planung. In diesem Zusammenhang wird 
darauf hingewiesen, dass der Detailierungsgrad aufgrund der Maßstäblichkeit (M1/5000) 
keine parzellenscharfe Darstellung ermöglicht.  In der darauf aufbauenden Bebauungspla-
nebene wird die parzellenschärfe erst erreicht. In der im Entwurf ausgearbeiteten Begrün-
dung werden die Ziele der Gemeinde erläutert. Die Förderung und Unterstützung von Fami-
lien ist der Gemeinde Arnbruck besonders wichtig, wobei in diesem Zusammenhang Familie 
als eine Folge von Generationen verstanden wird, die stark miteinander verbunden sind und 
füreinander sorgen. Diese Definition verdeutlicht, dass es der Gemeinde Arnbruck bei der 
Bereitstellung von Wohnbauflächen nicht vorrangig um den „anonymen“ Bevölkerungszu-
wachs geht. Sie möchte aus den positiven Erhebungen heraus, den ortsansässigen, jungen 
Menschen die Möglichkeit geben, vor Ort zu bleiben und eventuell eine Familie zu gründen. 
Aus diesem Grund hat sich die Gemeinde auch gegen ein großes Baugebiet entschieden, 
sondern möchte vielmehr im Ort verteilte, kleinere Gebietsausweisungen umsetzen. Dadurch 
kann gewährleistet werden, dass die gewachsenen Strukturen behutsam erweitert werden 
und es nicht zu einem großen, anonymen Neubaugebiet kommt. In der weiteren Ausarbei-
tung der Deckblattänderung werden dabei auch alle naturschutzfachlichen Belange im Rah-
men eines Umweltberichtes berücksichtigt. Eine naturschutzfachliche Bestandsaufnahme 
geht mit einer überschlägigen Eingriffsbilanzierung damit einher. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0   
 

5.2 Billigungs- und Auslegungsbeschluss 
 

Der Gemeinderat billigt den vorliegenden Entwurf der Flächennutzungsplanänderung mit 
Deckblatt Nr. 21, ergänzt um die unter diesem Tagesordnungspunkt (5.1) ergangenen Be-
schlussfassungen. Der Entwurf bestehend aus der Planzeichnung sowie der Begründung ist 
nun nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) öffentlich auszulegen. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0   
 

Die Plandarstellungen sind dieser Niederschrift als Anlage 2 beigefügt. 
 
 

6 Bebauungsplan "Hochfelder"; Änderung mit Deckblatt Nr. 13 (Bereich Mühlriegelweg) 
- Durchführung eines erneuten Beteiligungsverfahrens 
 

Der Gemeinderat hat am 01. August 2018 die Änderung des Bebauungsplanes Hochfelder 
mit Deckblatt Nr. 13 beschlossen. Im Zeitraum vom 06. Mai 2020 bis 08. Juni 2020 haben 
Betroffene und Träger öffentlicher Belange Bedenken und Stellungnahmen eingereicht, wel-
che in der Sitzung am 17. Juni 2020 behandelt wurden. Nach Satzungsbeschluss am 17. 
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Juni 2020 wurde die Bebauungsplanänderung nicht ausgefertigt, da einer Anbindung an die 
Staatsstraße seitens des staatlichen Bauamtes nicht zugestimmt wurde und dieses Problem 
auch nachträglich nicht gelöst werden konnte, weshalb stattdessen nun ein Wendehammer 
errichtet werden soll. Zudem haben sich Änderungen bei der Erschließungsplanung bezüg-
lich des Bereiches für die Regenrückhaltung ergeben haben. Folge dessen wird ein erneutes 
Beteiligungsverfahren notwendig. 
 

Erste Bürgermeisterin Angelika Leitermann teilt mit, dass nach Rücksprache mit dem zustän-
digen Ingenieur für die Erschließungsplanung ein Anschluss der drei Parzellen an die Re-
genrückhaltebecken, wie zuvor in den Planungsunterlagen dargestellt, praktisch nicht durch-
führbar sei. Ein Anschluss an das Kanalnetz sei nach Angaben des Ingenieurs auf Grund 
mangelnder Kapazitäten nicht mehr möglich. Es wird zu einem Rigolensystem geraten. 
 

Der Gemeinderat billigt den vorliegenden Entwurf der Bebauungsplanänderung mit Deckblatt 
Nr. 13, ergänzt um die in der Sitzung am 17. Juni 2020 (TOP 5 Buchst. a) ergangenen Be-
schlussfassungen sowie den oben genannten Änderungen und beschließt, ein erneutes Be-
teiligungsverfahren durchzuführen.  
 

Einstimmig beschlossen Ja 10  Nein 1  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0   
 

Die Plandarstellung ist dieser Niederschrift als Anlage 3 beigefügt. 
 
 

7 Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung; Nachmeldung weiterer Trassen für Lei-
tungssanierungen 
 

Im Rahmen der Vorbereitungen der Leitungssanierungen im Wasser- und Abwasserbereich 
für das Haushaltsjahr 2021 wurde angeregt, auch die Wasserversorgungsleitungen im Lin-
den- und Ulmenweg in die Sanierungsmaßnahmen mit einzubeziehen. Dem wird vom Ge-
meinderat zugestimmt. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0   
 
Darüber hinaus wurde bei Sanierung der Wasserversorgungsleitung im oberen Bereich der 
Waldschmidtstraße festgestellt, dass der vorhandene Unterbau für eine bloße Erneuerung 
der Tragdeckschicht nicht ausreichend ist. Eine Erneuerung der Straße ist aber unumgäng-
lich, da diese durch den Wasserleitungsbau bereits erheblich in Mitleidenschaft gezogen wor-
den ist. Laut dem beauftragten Bauunternehmen, der H&T Baugesellschaft mbH aus Ruh-
mannsfelden wird die Abwasserleitung in diesem Bereich einer Erneuerung der Straße im 
Tiefeinbau nicht standhalten, da bereits durch den Wasserleitungsbau und den damit ver-
bundenen Baustellenverkehr Setzungen und Verschiebungen an Schachtbauwerken zu be-
obachten waren. Die Mehrkosten für die Sanierung der Abwasserleitung und die Erneuerung 
der Straße im Tiefeinbau belaufen sich voraussichtlich auf rd. 160.000,00 € brutto, wobei die 
Leitungssanierung förderfähig nach der Richtlinie für Zuwendungen zu wasserwirtschaftli-
chen Vorhaben (RZWas) wäre. Die H&T Baugesellschaft mbH hat angeboten, die vereinbar-
ten Preise mit einem geringen Zuschlag auch für diese Maßnahme zu halten. 
 

Im Gemeinderat herrscht Unverständnis ob dieser Sachlage und es wird Kritik am planenden 
Ingenieurbüro Meier aus Deggendorf laut, weil der Zustand der Waldschmidtstraße im obe-
ren Bereich aus dem vorliegenden Bodengutachten ersichtlich hätte gewesen sein müssen 
und die Ausschreibung von vornherein entsprechend ausgestaltet hätte werden können. 
Dadurch wären allerdings auch Mehrkosten entstanden. Auf die Prüfung rechtlicher Schritte 
gegenüber dem Ingenieurbüro wird verzichtet, weil für die Gemeinde keine Nachteile durch 
eine nachträgliche Vergabe entstehen. Fraglich ist aber, ob der H&T Baugesellschaft mbH 
vergaberechtlich ein Bauauftrag über diese weitere Maßnahme erteilt werden kann oder ein 
erneutes Vergabeverfahren vorzunehmen ist. 
 

Nach Aussprache und Beratung beschließt der Gemeinderat, die Abwasserleitung im oberen 
Bereich der Waldschmidtstraße zu erneuern und die Straße im Tiefeinbau zu sanieren. Mit 
den Maßnahmen ist die H&T Baugesellschaft aus Ruhmannsfelden zu beauftragen, sofern 
auf ein erneutes Vergabeverfahren verzichtet werden kann. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0   
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8 Kindergarten Arnbruck; Informationen über die Vergabe von Planungsleistungen für 
die Erweiterung 
 

Bürgermeisterin Angelika Leitermann informiert, dass die Vergabe der Planungsleistungen 
für die Erweiterung des Kindergartens an das Ingenieurkontor BLWS GmbH & Co. KG in 
Bodenmais vergeben wurden (vgl. Beschluss Gemeinderat am 18. November 2020, Top 9). 
 
 

9 Friedhof Arnbruck; Beratung über die Anlage von Urnengräbern sowie weiterer Be-
stattungsalternativen 
 

Die aufgrund der Sitzung des Grundstücks- und Bauausschusses am 06. November 2020 
erarbeiteten Vorschläge über eine Erweiterung des Bestattungsangebotes am Friedhof in 
Arnbruck werden bekannt gegeben. Nach ausführlicher Diskussion erklärt sich der Gemein-
derat mit folgenden Maßnahmen einverstanden: 
 

 Wiederbelegung aufgegebener Grabstellen im kompletten Friedhof, außer im Friedhofs-
abschnitt C; hier sind wegen der Nähe zur Kirchenmauer keine Neu- bzw. Wiederbele-
gungen vorzunehmen 

 Anlage von Urnensammelgräber für Urnenerdbestattungen bei aufgegebenen Grabstel-
len nebeneinander als Ersatz für eine Wiederbelegung; der gärtnerische Aufwand ist hier 
so gering wie möglich zu halten 

 Anlage von Urnenerdgräbern im hinteren Bereich des Friedhofsabschnitts B; in unmittel-
barer Nähe zur Kirchenmauer sollen Urnenerdbestattungen in einem Grünstreifen erfol-
gen und durch Platten an der Mauer auf die Verstorbenen hingewiesen werden 

 Anlage eines Naturfriedhofs für Urnenerdbestattungen im Friedhofsabschnitt E beim 
"Pfarrerstein" mit späterer Erweiterung in Richtung Kriegerdenkmal; durch Steine sollen 
die Bestattungsplätze gekennzeichnet werden und mit Holzschildern an den Steinen auf 
die Verstorbenen hingewiesen werden 

 Errichtung einer zentralen Möglichkeit für die Ablage von Kerzen und Grabschmuck bei 
der Urnenstelenanlage, ggf. durch Granitblöcke zu beiden Seiten der Anlage oder eine 
künstlerisch gestaltete Metallkonstruktion 

 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0   
 
 

10 Realsteuern; Festlegung der Hebesätze für das Haushaltsjahr 2021 
 

Nachdem der aktuelle Stabilisierungshilfebescheid der Regierung von Niederbayern noch 
nicht vorliegt, wird dieser Tagesordnungspunkt in der Sitzung am 16. Dezember 2020 be-
handelt. 
 
 

11 Behandlung von Zuschussanträgen verschiedener Organisationen 
 

Die bisher eingegangenen Zuschussanträge (Donum Vitae, Passau und Rettungsstiftung 
Pegler, Heilbronn) werden bekannt gegeben. Der Gemeinderat kommt überein, den Anträ-
gen wegen der bereits zugesagten Stabilisierungshilfe durch den Freistaat Bayern nicht statt-
zugeben. Noch eingehende Anträge sind dem Gemeinderat weiterhin vorzulegen. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 10  Nein 1  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0   
 
 

12 Informationen - Wünsche - Anträge 
 

GR Roland Schötz fragt nach, ob im oberen Bereich der Waldschmidtstraße eine Kehrma-
schine eingesetzt werden könnte, da die Fahrbahn durch die Bauarbeiten stark verschmutzt 
ist. Außerdem regt er an, die Geschwindigkeitsmessanlage nach ihrem Einsatz in Niedern-
dorf in Weidenhof zu installieren. Bürgermeisterin Angelika Leitermann entgegnet, dass kom-
mende Kalenderwoche mit Abschluss der Bauarbeiten eine Kehrmaschine eingesetzt wird 
und der nächste Standort der Geschwindigkeitsmessanlage an der Gemeindeverbindungs-
straße zwischen Rappendorf und Weidenhof vorgesehen gewesen wäre. 
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Die Bürgermeisterin informiert, dass man übereingekommen sei, das Panoramabad mit sei-
nen Einrichtungen corona-bedingt bis Ende März 2021 zu schließen. Kurzzeitige Wiederer-
öffnungen beispielsweise über die Weihnachtsfeiertage stünden in keinem Verhältnis zum 
Aufwand und seien unwirtschaftlich. Dem wird vom Gemeinderat zugestimmt. 
 

Sie berichtet weiter über die nunmehr erfolgte Bauabnahme der Leitungssanierungen mit 
Straßensanierung in der Hochstraße und die Inbetriebnahme des Druckmindererschachts in 
der Scharebenstraße. Somit kann in beiden Fällen die Rechnungstellung noch im laufenden 
Haushaltsjahr mit einem Umsatzsteuersatz von 16% erfolgen. 
 

Bürgermeisterin Angelika Leitermann informiert über die ersten Daten der Geschwindigkeits-
messanlage in Niederndorf und dass ein neuer Standort ausgewählt worden sei, um Fahr-
zeuge in beiden Fahrtrichtungen zu erfassen. 
 
Sie berichtet außerdem noch über den Betrieb des Waldkindergartens (Einfahrt, Zugang, 
Heizung, Stromversorgung) sowie die weitere Zusammenarbeit mit der Katholischen Pfarr-
kirchenstiftung Arnbruck bei der Erweiterung des Kindergartens. 
 
 

Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an. 
 
Für die Richtigkeit: 
Arnbruck, 04. Januar 2021 
 
 
 
 
L e i t e r m a n n   G r a ß l M ü l l e r 
Erste Bürgermeisterin   Schriftführer Schriftführerin 
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Anlage 1 
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Anlage 2 
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